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Urkunde über die aufhebung und den Zusammenschluss 
der kath. Filialkirchengemeinden St. bernhard in Soisdorf 
und St. Laurentius in treischfeld mit der kath. kirchenge-
meinde St. Joseph in großentaft

Nach Anhörung der unmittelbar beteiligten Gremien der Kath . 
Filialkirchengemeinden St . Bernhard in Soisdorf und St . Lau-
rentius in Treischfeld sowie der Kath . Kirchengemeinde St . Jo-
seph in Großentaft und nach der vorgeschriebenen Beteiligung 
des Priesterrates gemäß can . 515 § 1 und § 2 CIC ordne ich Fol-
gendes an: 
1 . Die Kath . Filialkirchengemeinden St . Bernhard in Soisdorf 

und St . Laurentius in Treischfeld werden aufgehoben und mit 
der Kath . Kirchengemeinde St . Joseph in 36132 Großentaft 
vereinigt . Die Pfarrei und Kath . Kirchengemeinde St . Joseph, 
Großentaft erhält mit Inkrafttreten dieser Urkunde unter 
Beibehaltung des Patroziniums die Ortsbezeichnung „Groß-
entaft- Soisdorf-Treischfeld“ . Die Grundbuchbezeichnungen 
sind entsprechend zu berichtigen .

2 . Das Gebiet der bisherigen Kath . Filialkirchengemeinden 
St . Bernhard in Soisdorf und St . Laurentius in Treischfeld 
werden der Kath . Kirchengemeinde St . Joseph inkorporiert . 
Das Gebiet der Kath . Kirchengemeinde St . Joseph, Großent-
aft erweitert sich entsprechend um das Gebiet der bisheri-
gen Filialkirchengemeinden St . Bernhard, Soisdorf und St . 
Laurentius, Treischfeld . Die im Gebiet der bisherigen Kath . 
Filialkirchengemeinden St . Bernhard, Soisdorf und St . Lau-
rentius, Treischfeld wohnenden Katholiken werden der Kath . 
Kirchengemeinde St . Joseph zugeordnet .

3 . Das Vermögen der Filialkirchengemeinden, insbesondere das 
Eigentum an den im Grundbuch von Soisdorf ausgewiesenen 
Grundstücken der bisherigen Kath . Filialkirchengemeinden 
St . Bernhard – im Grundbuch als „Kirchengemeinde Sois-
dorf“ benannt – (Grundbuch von Soisdorf, Blatt 524, Flur 6, 
Flurstück 27, Flur 7, Flurstück 9, Flur 11, Flurstück 43/1 und 
Flur 15, Flurstücke 62, 63 und 64) sowie alle sonstigen vermö-
gensrechtlichen Rechte und Verpflichtungen der Kath . Kir-
chengemeinden St . Bernhard und St . Laurentius gehen durch 
gesetzlich angeordnete Gesamtrechtsnachfolge auf die Kath . 
Kirchengemeinde St . Joseph über . 
Bestand und Vermögen der ortskirchlichen Stiftungen und 
Rechtsträger 
 – „Die Kirche Eiterfeld-Soisdorf“ (Grundbuch Soisdorf, 

Blatt 783, Flur 15, Flurstück 60 – Gebäude- und Freiflä-
che, Kirchgasse 7);
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 – „Die Kirche in Treischfeld“ (Grundbuch Treischfeld, 
Blatt 146, Flur 1, Flurstück 15 (Gebäude- und Freifläche, 
Taftstraße 5), Flur 2, Flurstücke 28/4 (Landwirtschafts-
fläche, Grüsselbacher Straße) und 55 (Wald (Holzung), der 
Hellenberg)

bleiben unberührt und werden künftig durch den Verwal-
tungsrat der Katholischen Kirchengemeinde St . Joseph, Groß-
entaft-Soisdorf-Treischfeld mitvertreten (§ 1 KVVG) .

4 . Die übertragenden Filialkirchengemeinden werden zur 
Feststellung der übergehenden Vermögensgegenstände zum 
31 . Dezember 2018 eine Jahresrechnung mit Ausweis eines 
aktuellen Verzeichnisses der vorhandenen beweglichen Ver-
mögensgegenstände und der Geldvermögensbestände erstel-
len und der kirchlichen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung 
vorlegen . Alle drei Kirchengemeinden verzichten im Übrigen 
wechselseitig auf alle vermögensrechtlichen Ansprüche und 
Verpflichtungen .

5 . Die Kirchen der bisherigen Kath . Filialkirchengemeinden St . 
Bernhard und St . Laurentius werden mit unverändertem Pa-
trozinium Filialkirchen der Kath . Kirchengemeinde St . Jo-
seph, Großentaft-Soisdorf-Treischfeld .

6 . Der  Verwaltungsrat der Kath . Kirchengemeinde St . Joseph 
wird angewiesen, spätestens bis zum 31 . Januar 2019 einen 
Termin zur Durchführung von Neuwahlen für den Verwal-
tungsrat in dem Gesamtgebiet der erweiterten Kirchenge-
meinde festzulegen und bis zum 30 . April 2019 durchzufüh-
ren .

 Bis zur Neuwahl des Verwaltungsrates nehmen die Mitglieder 
der  Verwaltungsräte der bisherigen Filialkirchengemeinden 
mit beratender Stimme an den Sitzungen des bisherigen Ver-
waltungsrates der Kath . Kirchengemeinde St . Joseph teil .

Diese Urkunde tritt am 1 . Januar 2019 in Kraft .

(gez .) † Heinz J . Algermissen
Bischof von Fulda

Vorstehende Urkunde wird hiermit ohne Anlagen bekannt gemacht .

Wiesbaden, den 19 . September 2018

Hessisches Kultusministerium
Z .4 - 880 .450 .000 - 72 
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Teil I 
Übersicht

1. Ziel der Förderung
Ziel ist es, Innovation und die Zusammenarbeit von verschiedenen 
Akteuren in der Landwirtschaft, im Gartenbau, im Weinbau, der 
Nahrungsmittelkette, im Forst und weiteren Akteuren im ländli-
chen Raum nach Art . 35 der  Verordnung (EU) Nr . 1305/2013 (ELER-
Verordnung) zu fördern, wenn deren Aktivitäten im Rahmen der 
Zusammenarbeit zu den Zielen und Prioritäten der ländlichen 
Entwicklungspolitik nach Art . 4 und Art . 5 der ELER Verordnung 
beitragen und Handlungsbedarfe in Hessen aufgreifen .
Die Ziele der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirt-
schaftliche Produktivität und Zusammenarbeit“ (EIP-Agri) sind 
in Art . 55 der ELER-Verordnung dargelegt . Diese sollen durch die 
Unterstützung von Operationellen Gruppen (OG) umgesetzt wer-
den und fördern die Innovation in den vorgenannten Bereichen . 
Insbesondere soll eine schnellere und stärkere Überleitung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis realisiert werden . Dies 
soll zur Stärkung der  Verbindung zwischen Praxis, Forschung und 
Innovation führen . Kernziel ist die Zusammenarbeit von Akteuren 
aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie weiterer Partner mit der Pra-
xis zur Entwicklung und Umsetzung innovativer Problemlösungen . 
Die Förderung von Formen der Zusammenarbeit sollen gemeinsame 
Ansätze in den Bereichen Wertschöpfung, Agrarumwelt- und Kli-
maschutzmaßnahmen, Ökolandbau und Strategien auf lokaler Ebe-
ne außerhalb von LEADER vorangebracht werden, die auch Bei-
träge zu den Querschnittszielen Klima- und Umweltschutz leisten . 
Die Unterstützung von Clustern und Netzwerken ist möglich, so-
weit sie die dort festgelegten Förderkriterien bzgl . der Zusammen-
setzung der beteiligten Akteure für eine Zusammenarbeit erfüllen .

2. Rechtsgrundlagen
 – Art . 35 und Art . 55 bis 57 der  Verordnung (EU) 

Nr . 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17 . Dezember 2013 über die Förderung der länd-
lichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER-Verordnung) (Abl . L 347), 

 – Delegierte  Verordnung (EU) Nr . 807/2014 der Kommission 
vom 11 . März 2014 zur Ergänzung der  Verordnung (EU) 
Nr . 1305/2013 (Abl . L 227),

 – Verordnung (EU) Nr . 808/2014 der Kommission vom 
17 . Juli 2014 mit Durchführungsvorschriften zur  Verord-
nung (EU) Nr . 1305/2013 (Abl . L 227),

 – Verordnung (EU) Nr . 1303/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17 . Dezember 2013 mit gemein-
samen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 
den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit all-
gemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Mee-
res- und Fischereifonds (Abl . L 347), 

 – Verordnung (EU) Nr . 1407/2013 der Kommission vom 
18 . Dezember 2013 über die Anwendung der Art . 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (Allgemeine De-minimis-Verordnung),

 – Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes 
Hessen 2014 bis 2020 (EPLR Hessen 2014 bis 2020),

 – § 44 der Hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) und 
die hierzu erlassenen Vorläufigen Verwaltungsvorschrif-
ten (VV), 

 – Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
in der jeweils gültigen Fassung .

1. Begriffsbestimmungen

Landwirtschaft
Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung werden in diesen 
Richtlinien unter dem Begriff „Landwirtschaft“ alle Akteure in 
den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Nahrungs-
mittelkette sowie Forsten subsumiert, soweit im Einzelfall nicht 
anders beschrieben . 

Innovation
Die Innovation ist eine erfolgreich in die Praxis umgesetzte Idee, 
die ein neues Produkt, eine neue Arbeitsweise, Dienstleistung, 
Produktionsweise oder eine neue Art der Organisation sein kann 
oder auch eine bestehende Arbeitsweise, unter anderem in einem 
geographischen Kontext . 

Daher ist die Zusammenarbeit von Forschung, Praxis und Bera-
tung in interaktiven Innovationsnetzwerken maßgeblich für die 
Entwicklung von Innovation . Im Sinne dieser Richtlinien sind 
alle Formen von Innovation (Produktion- und Prozessinnovation, 
Organisationsinnovation, soziale Innovation) gemeint .

Cluster 
Ist eine Gruppierung aus eigenständigen Unternehmen – Neu-
gründungen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie Be-
ratungsstellen und/oder Forschungseinrichtungen –, die Wirt-
schafts-/Innovationstätigkeiten durch die Förderung intensiver 
wechselseitiger Beziehungen, die gemeinsame Nutzung von Ein-
richtungen, den Austausch von Wissen und Kenntnissen und 
durch einen wirksamen Beitrag zum Wissenstransfer, zur  Ver-
netzung und zur Informationsverbreitung unter den beteiligten 
Unternehmen anregen sollen . 

Operationelle Gruppen (OG)
Operationelle Gruppen sind Teil der „Europäischen Innovations-
partnerschaft Produktivität und Nachhaltigkeit“ nach Art . 55 bis 
57 der ELER-Verordnung . Akteure der operationellen Gruppen 
können zum Beispiel aus der Landwirtschaft, aus der Wissen-
schaft, aus dem Beratungswesen, aus Unternehmen des Agrar- 
und Nahrungsmittelsektors und anderen Bereichen kommen . 
Akteure einer OG können Mitglieder oder assoziierte Partner 
einer OG sein .

Kooperationen
Das zweckgerichtete, vertraglich geregelte Zusammenwirken von 
zwei oder mehreren Akteuren zum Zweck der Erreichung eines 
neuen gemeinsamen Ziels, welches einen Beitrag zur  Verbesse-
rung der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Unter-
nehmen in Hessen gewährleisten muss . 

Netzwerke 
Neu gegründete Netzwerkorganisationen von natürlichen und/
oder juristischen Personen unabhängig von der Rechtsform, de-
ren Ziel es ist, die Durchführung von Vorhaben im Rahmen der 
Zusammenarbeit nach Art . 35 der ELER-Verordnung umzuset-
zen . 

Lokale Märkte 
In Fällen, in denen ein lokaler Markt nicht nur auf kurzen Ver-
sorgungsketten basiert, muss dieser, um für die Förderung in 
Frage zu kommen auf der Grundlage von Aktivitäten der  Ver-
arbeitung und des Verkaufs an den Endverbraucher innerhalb 
eines Radius von 75 km von dem Betrieb erfolgen, von dem das 
Produkt stammt .

Kurze  Versorgungskette 
Dabei handelt es sich um eine  Versorgungskette mit einer be-
grenzten Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten, die sich für die 
Zusammenarbeit, die lokale Wirtschaftsentwicklung und enge 
geografische und soziale Beziehungen zwischen Erzeugern, ver-
arbeitenden Betrieben und Verbrauchern engagieren . Versor-
gungsketten werden im Rahmen dieser  Verwaltungsvorschrift 
als „kurz“ bezeichnet, wenn die  Versorgungskette nicht mehr 
als einen zwischengeschalteten Akteur zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern umfasst, zum Beispiel Einzelhändlern oder Weiter-
verarbeitern, die mit dem Kauf des Produkts vom Landwirten die 
Kontrolle über das Produkt erhalten .
Die Definition von „kurzen Versorgungsketten“ und „lokale 
Märkten“ orientiert sich an den Festlegungen in Art . 11 der  VO 
(EU) Nr . 807/2014 sowie in der Rahmenregelung der EU für staat-
liche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor (2 .4 Begriffsbestim-
mungen (RN 35) Nr . 56 kurze  Versorgungsketten beziehungswei-
se Nr . 60 lokale Märkte) .

KMU
Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen, 
die die  Voraussetzungen in Anhang I der  Verordnung (EU) 
Nr . 702/2014 der Kommission in der jeweils geltenden Fassung 
erfüllen .

Unternehmen in Schwierigkeiten
Unternehmen, die sich im Sinne der „Leitlinien für staatliche 
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanziel-
ler Unternehmen in Schwierigkeiten“ (Amtsblatt der EU Nr . C 
249 S . 01 vom 31 . Juli 2014) in der jeweils geltenden Fassung in 
Schwierigkeiten befinden beziehungsweise der Definition nach 
Randnummer 35, Nr . 15 der Rahmenregelung der Europäischen 
Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in 
ländlichen Gebieten 2014 bis 2020 entsprechen . 
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Teil II 
Einzelbestimmungen zu den Förderverfahren

A. Europäische Innovationspartnerschaft „Landwirtschaft
liche Produktivität und Nachhaltigkeit“ – EIPAgri

1.  Zweck der Förderung 
Ziel der Maßnahme ist es, einen Beitrag für eine wettbewerbsfähi-
ge, nachhaltig wirtschaftende und tierartgerechte Land- und Er-
nährungswirtschaft durch die  Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen Landwirten, Forschern, Beratern sowie Unternehmen des 
Agrar-, Forst- und Nahrungsmittelsektors sowie sonstigen Akteu-
ren zur Entwicklung und Umsetzung innovativer Problemlösun-
gen zu leisten . 
Mit Hilfe der Unterstützung von „Operationellen Gruppen“ (OG) 
als gemeinsame Gesprächs-, Austausch- und Arbeitsplattform sol-
len Anreize für die Entwicklung von innovativen Lösungen für 
praktische Probleme in den Bereichen Landwirtschaft, Garten-
bau, Weinbau und Forsten im Rahmen der Zusammenarbeit ge-
schaffen werden .
Aufgrund der spezifischen Gegebenheiten in Hessen sind dabei ins-
besondere folgende thematische Schwerpunkte für die Umsetzung 
der EIP zu beachten:
1 . Verbesserung der Wertschöpfung landwirtschaftlicher Pro-

dukte durch innovative  Verarbeitungs- und Vermarktungs-
programme zum Aufbau und Qualifizierung regionaler Wert-
schöpfungsketten .

2 . Diversifizierung landwirtschaftlicher Aktivitäten, unter an-
derem in Richtung sozialer Funktionen, zum Beispiel Ge-
sundheitsfürsorge, soziale Integration, gemeinschaftsgestütz-
te Landwirtschaft und Umwelt- und Ernährungsbildung .

3 . Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Fol-
gen .

4 . Entwicklung effektiver, umweltgerechter oder ökologischer 
Anbau- und Nutzungsverfahren, Verbesserung der Produkti-
vität der Pflanzenproduktion und des Gartenbaus über stand-
ortangepasste Sorten, Düngung und Bodenbearbeitung .

5 . Verbesserung der Tierhaltung durch tiergerechte und leis-
tungsorientierte Haltungs- und Zuchtverfahren .

6 .  Stärkung der Zusammenarbeit und der Aktivitäten auf der 
Grundlage lokaler Strategien außerhalb von LEADER .

Außerhalb der v . g . thematischen Schwerpunkte können in begrün-
deten Fällen weitere Innovationsvorhaben gefördert werden, wenn 
diese mit den Zielen der EIP-Agri nach Art . 55 der ELER Verord-
nung übereinstimmen und einen Bezug zu den im EPLR 2014 bis 
2020 des Landes Hessen auf der Grundlage einer Stärken-Schwä-
chen-Analyse herausgearbeiteten Handlungsbedarfe haben .

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Aufgaben der Operationellen Gruppen
Aufgabe einer OG ist es, die Beteiligten von Innovationsprozessen 
in der Land- und Ernährungswirtschaft für einen definierten The-
menbereich (Innovationsfeld) zusammenzuführen und im Rahmen 
eines konkreten Vorhabens den Transfer von Innovationen in die 
land- und ernährungswirtschaftliche Praxis voranzutreiben . Im 
Einzelnen sind die Aufgaben einer OG in Art . 57 ELER-Verord-
nung beschrieben . 
Die OG ist verantwortlich für die Koordinierung der im Rahmen 
eines  Vorhabens zusammenarbeitenden Partner, die ordnungsgemä-
ße Umsetzung und finanzielle Abwicklung der  Vorhaben sowie die 
Beteiligung am nationalen und EU-weiten Netzwerk der EIP-Agri . 
Die OG hat die Ergebnisse ihrer  Vorhaben hierüber zu verbreiten .
Die OG arbeitet auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages 
und eines Aktionsplanes, der u .a . eine Beschreibung des innovativen 
Vorhabens, das entwickelt, getestet, angepasst oder durchgeführt 
werden soll sowie eine Beschreibung der erwarteten Ergebnisse und 
des Beitrags zum EIP-Ziel der  Verbesserung der Produktivität und 
der nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung, enthält . 
Bei der Durchführung eines Innovationsvorhabens muss eine OG 
 – einen Beschluss über die Ausarbeitung und Umsetzung des 

Innovationsvorhabens fassen 
und

 – im Fall der Kofinanzierung durch den Entwicklungsplan für 
den ländlichen Raum des Landes Hessen 2014 bis 2020 (EPLR) 
ein innovatives Vorhaben durchführen, das den im EU-Recht 
dargelegten Bestimmungen entspricht .

2.2 Gefördert werden
2 .2 .1 die Einrichtung und die laufenden Ausgaben der Zusam-

menarbeit innerhalb einer OG, die für die Umsetzung 

eines Innovationsvorhabens gegründet wird, maximal für 
die in Teil II Abschnitt A Nr . 7 .1 definierte Dauer .
Hierzu zählen die nachgewiesenen 
 – Sach- und Personalausgaben einer OG,
 – Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit,
 – Ausgaben für übergreifende Zusammenarbeit .

Wird eine OG bei einer bestehenden Einrichtung, einem 
bestehenden Netzwerk oder einer bestehenden Landes-
initiative eingerichtet, sind ausschließlich die nach-
gewiesenen zusätzlichen Ausgaben im Rahmen der OG 
förderfähig . Darüber hinaus sind Ausgaben für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, für die OG übergreifende Zusammen-
arbeit sowie für die Ausgaben, die in Zusammenhang mit 
der Tätigkeit im Rahmen des EIP Netzwerkes auf natio-
naler und EU-Ebene entstehen, förderfähig .

2 .2 .2 Ausgaben für die Durchführung eines einzelnen Innova-
tionsvorhabens . 
Hierzu zählen die nachgewiesenen
 – Sach- und Personalausgaben,
 – Ausgaben für  Vorhabens begleitende wissenschaftli-

che Studien, Untersuchungen, Analysen und Tests,
 – Ausgaben für Maschinen, Instrumente und Ausrüs-

tungsgegenstände einschließlich der dafür erforderli-
chen baulichen Anlagen in Unternehmen der Primär-
produktion, die im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Durchführung des innovativen Vorhabens stehen . 
Im Fall von baulichen Anlagen ist nachzuweisen, dass 
der Zweck der Förderung entsprechend der Zweck-
bindungsfrist fünf Jahre nach der Abschlusszahlung 
an den Zuwendungsempfänger eingehalten wird, so-
fern nicht nach den Bestimmungen für staatliche Bei-
hilfen ein längerer Zeitraum festgelegt ist (vergleiche 
Teil III Nr . 2 .)

 – Aufwandsentschädigungen und Nutzungskosten, die 
bei der Umsetzung von Innovationsvorhaben entste-
hen .

 – Ausgaben für Zukauf von Patenten, Rechten und Li-
zenzgebühren .

Innovationsvorhaben im Rahmen der EIP sind:
 – Vorhaben, die die Entwicklung neuer Erzeugnisse, 

Verfahren, Prozesse und Technologien in der Land- 
und Ernährungswirtschaft oder auch bestehende 
Arbeitsweisen o .Ä . in einem neuen Kontext beinhalten 

oder
 – Pilotvorhaben .

Ein Innovationsvorhaben im Rahmen der EIP-Agri kann 
 – von mehreren Unternehmen der Primärproduktion 

untereinander, 
 – von Unternehmen der Primärproduktion mit mindes-

tens einem Unternehmen des vor- und nachgelagerten 
Bereiches und/oder gegebenenfalls weiteren Partnern 
nach Teil II Abschnitt A Nr . 3,

 – oder als Kooperationsvorhaben zwischen mindestens 
einer Forschungseinrichtung und einem oder mehreren 
Unternehmen der Primärproduktion sowie gegebenen-
falls weiteren Partnern nach Teil II Abschnitt A Nr . 3 

durchgeführt werden .

3.  Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind Operationelle Gruppen (OG) nach 
Art . 56 der ELER Verordnung .
OG können als rechtsfähige Organisationen geführt werden, bei 
denen ein für die inhaltliche und finanzielle Tätigkeit der OG haupt-
verantwortlicher  Vorhabensträger als Koordinator der OG zu be-
stimmen ist .
Mitglieder einer OG können sein:
 – Unternehmen der landwirtschaftlichen Primärproduktion, 
 – Unternehmen des vor- und nachgelagerten Bereichs der 

Landwirtschaft, 
 – Forschungs- und Versuchseinrichtungen,
 – landwirtschaftliche Beratungs- und Dienstleistungseinrich-

tungen,
 – Verbände, berufsständische Organisationen und Körper-

schaften des öffentlichen Rechts .
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4. Zuwendungsvoraussetzungen 
4 .1 Eine OG muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen, 

davon mindestens ein Unternehmen der landwirtschaft-
lichen Primärproduktion . 
Es muss sich um eine Neugründung handeln .
Eine OG kann nur einmal für ein bestimmtes Innova-
tionsvorhaben gefördert werden .

4 .2 Die OG muss ihren Sitz in Hessen haben . Der überwiegen-
de Teil der Mitglieder einer OG muss aus Hessen kommen . 
Gemeinsame  Vorhaben mit anderen Bundesländern/EU-
Mitgliedstaaten auf Basis entsprechender  Vereinbarun-
gen sind möglich . 
Die  Vorhaben müssen eine Problem- oder Fragestellung 
aus Hessen aufgreifen . 

4 .3  Die Rechtsform für die OG Gruppe ist frei wählbar . 
Die Mitglieder einer OG haben ihre Beziehungen zuein-
ander in einem Kooperationsvertrag zu regeln, inklusive 
Benennung von einem hauptverantwortlichen Vorhabens 
Träger, von Rechten und Pflichten, Dauer der Zusammen-
arbeit, Regelungen im Streitfall und Verwertung entste-
hender Rechte . 

4 .4  Die OG führt ein Innovationsvorhaben durch, das zum 
Zeitpunkt der Antragstellung hinreichend konkretisiert 
ist . Hierzu ist von der OG ein Aktionsplan vorzulegen, der 
bestimmte Mindestanforderungen beinhaltet .

4 .5  Die internen Verfahren der OG stellen sicher, dass nach 
Art . 56 Abs . 2 der ELER-Verordnung die Entscheidungs-
findung transparent ist und dass Interessenkonflikte ver-
mieden werden . 
Die OG muss während der Bearbeitung ihres Themas und 
bei der Durchführung ihres innovativen Vorhabens Ver-
fahrensschritte und Ergebnisse schriftlich dokumentie-
ren . Diese Dokumentationen müssen nach Aufforderung 
der Bewilligungsstelle oder einer vom Land beauftragten 
Stelle vorgelegt werden . Die Beendigung und der Ab-
bruch von einzelnen Teilen beziehungsweise des gesamten 
Vorhabens sind zu begründen . 

4 .6  Die OG hat die Ergebnisse ihrer  Vorhaben insbesondere 
über das nationale EIP-Netzwerk zu veröffentlichen . 

5.  Art und Höhe der Zuwendungen 

5.1  Zuwendungsart
Die Zuwendungen werden im Rahmen einer Projektförderung als 
nicht rückzahlbare Zuschüsse einerseits für die laufenden Ausga-
ben der Zusammenarbeit (Geschäftsausgaben) der OG und ande-
rerseits für ein einzelnes Innovationsvorhaben in Form einer An-
teilfinanzierung gewährt . 

5.2  Zuwendungsfähige Ausgaben
5 .2 .1 Laufende Ausgaben der Zusammenarbeit einer OG nach 

Teil II Abschnitt A Nr . 2 .2 .1, maximal für die in Teil II 
Abschnitt A Nr . 7 .1 definierte Dauer .
Hierzu zählen: 
a) Personalausgaben nach Teil III Nr . 8 .8 in Verbindung 

mit den Anlagen zu diesen Richtlinien, 
b) angemessene Reisekosten nach Teil III Nr . 8 .9 für die 

Mitglieder einer OG, 
c) Ausgaben für allgemeine Geschäftsausgaben,
d) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Ver-

anstaltungs- und Schulungsausgaben,
e) Ausgaben, die der OG im Rahmen der Netzwerktä-

tigkeit der EIP entstehen sowie Ausgaben für die OG 
übergreifende Zusammenarbeit,

f) Ausgaben für die Erstellung des Aktionsplans und ge-
gebenenfalls spätere Anpassungen .

5 .2 .2 Ausgaben für die Durchführung eines einzelnen Innova-
tionsvorhabens nach Teil II Abschnitt A Nr . 2 .2 .2
Hierzu zählen:
a) Personalausgaben für die Partner des Vorhabens, so-

weit sie in unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Durchführung des Vorhabens entstanden sind, nach 
Teil III Nr . 8 .8 in Verbindung mit den Anlagen zu die-
sen Richtlinien .

b) angemessene Reisekosten der Partner des Vorhabens, 
soweit sie in unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Durchführung des Vorhabens entstanden sind, nach 
Teil III Nr . 8 .9 .

c) Ausgaben für  Vorhabens begleitende wissenschaft-
liche Studien, Untersuchungen, Konzepte, Analysen 
und Tests sowie sonstige Dienstleistungen .

d) angemessene Ausgaben für Aufwandsentschädigun-
gen und Nutzungskosten, die bei der Umsetzung von 
Innovationsvorhaben entstanden sind und nachgewie-
sen werden . 

e) vorhabenbezogene Sachausgaben .
f) Ausgaben für den Zukauf von Patenten und Rechten 

sowie Lizenzgebühren .
g) Investitionsausgaben für Maschinen, Instrumen-

te, Ausrüstungsgegenstände und sonstige langlebige 
Wirtschaftsgüter, einschließlich der dafür erforderli-
chen baulichen Anlagen, die in unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Durchführung des innovativen Vor-
habens entstehen .

5.3  Förderausschluss
Von der Förderung sind ausgeschlossen:
a) Landankauf,
b) Kauf gebrauchter Maschinen, Instrumente und Ausrüs-

tungsgegenstände,
c) Umsatzsteuer,
d)  Unbare Eigenleistungen,
e) Anmeldung von Patenten,
f)  Leasing,
g) Kauf von Kraftfahrzeugen,
h) Ersatzbeschaffungen, Zinsen und Finanzierungsausga-

ben,
i) Ausgaben, die nicht der Tätigkeit einer OG dienen .

5.4 Höhe der Zuwendungen
5 .4 .1 Für laufende Ausgaben der Zusammenarbeit einer OG 

nach Teil II Abschnitt A Nr . 5 .2 .1, deren Tätigkeit sich 
ausschließlich auf Innovationen mit Bezug auf Erzeug-
nisse nach Anhang I des Vertrages zur Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) (Abl . C 326 vom 26 . Okto-
ber 2012) bezieht, beträgt der Fördersatz 100 Prozent der 
förderfähigen Ausgaben .

5 .4 .2 Für laufende Ausgaben der Zusammenarbeit einer OG 
nach Teil II Abschnitt A Nr . 5 .2 .1, deren Tätigkeit sich nicht 
oder nicht ausschließlich auf Innovationen mit Bezug auf 
Erzeugnisse nach Anhang I des AEUV bezieht, beträgt der 
Fördersatz 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben .

5 .4 .3 Ausgaben für allgemeine Geschäftsausgaben nach Teil II 
Abschnitt A Nr . 5 .2 .1 Buchst . c) werden als Pauschale in 
Höhe von 15 Prozent der Personalausgaben nach Teil II 
Abschnitt A Nr . 5 .2 .1 Buchst . a) gewährt .

5 .4 .4 Für Ausgaben eines einzelnen Innovationsvorhabens nach 
Teil II Abschnitt A Nr . 5 .2 .2 Buchst . a) bis f), welches sich 
ausschließlich auf Innovationen mit Bezug auf Erzeugnis-
se nach Anhang I des AEUV bezieht, beträgt der Förder-
satz 100 Prozent der förderfähigen Ausgaben .

5 .4 .5 Für Ausgaben eines einzelnen Innovationsvorhabens nach 
Teil II Abschnitt A Nr . 5 .2 .2 Buchst . a) bis f), welches sich 
nicht oder nicht ausschließlich auf Innovationen mit Be-
zug auf Erzeugnisse nach Anhang I des AEUV bezieht, 
berücksichtigt der Fördersatz 50 Prozent der förderfähi-
gen Ausgaben .

5 .4 .6 Für Investitionsausgaben nach Teil II Abschnitt A 
Nr . 5 .2 .2 Buchst . g) beträgt der Fördersatz 50 Prozent der 
förderfähigen Ausgaben .

5 .4 .7 Der Gesamtbetrag der gewährten Zuwendungen je  Vor-
haben nach Teil II Abschnitt A Nr . 5 .2 .1 und 5 .2 .2 ist auf 
maximal 400 .000 EUR begrenzt .

5 .4 .8 Für die Umsetzung von Vorhaben, die sich nicht oder 
nicht ausschließlich auf Innovationen mit Bezug auf Er-
zeugnisse nach Anhang I des AEUV beziehen, findet die 
Verordnung (EU) Nr . 1407/2013 über die Anwendung der 
Art . 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf „De-minimis-Beihilfen“ Anwen-
dung . 

6.  Auswahl und Antragsverfahren 
6 .1 Für den Zeitraum der Umsetzung des EPLR Hessen 2014 

bis 2020 sind mehrere Termine für Antrags- und Aus-
wahlverfahren vorgesehen .

6 .2 Für die Auswahl der OG sowie ihrer Innovationsvorhaben 
wird ein „EIP-Beirat“ im zuständigen Fachministerium 
eingerichtet . 
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6 .3 Das Auswahl- und Antragsverfahren gliedert sich in zwei 
Stufen: 
 – Stufe 1: 

Auswahl der  Vorhaben
Vorlage eines Aktionsplans nach Teil II Abschnitt A 
Nr . 4 .4 durch die potentielle OG beim Hessischen Inno-
vationsdienstleister . 
Vorläufige Prüfung der Förderfähigkeit und Erfüllung 
der Zuwendungsvoraussetzungen . 
Einschätzung und Beurteilung der  Vorhaben im Sinne 
der Richtlinien durch den EIP-Beirat .

 – Stufe 2: 
Antragstellung und Bewilligung
Nach einem positiven Votum über die Förderwürdigkeit 
durch den EIP-Beirat reichen die Antragsteller einen 
Förderantrag bei der zuständigen Bewilligungsbehörde 
ein, die den Förderantrag abschließend auf seine För-
derfähigkeit und -würdigkeit prüft .
Die Bewilligungsbehörde bewilligt den Antrag nach 
dem vorgelegten Aktionsplan oder lehnt den Antrag ab . 
Über die Entscheidung der Bewilligungsbehörde ist der 
EIP-Beirat zu informieren .

7.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
7 .1 Die Förderung für den Geschäftsbetrieb der OG und das 

von ihr durchgeführte  Vorhaben ist auf maximal fünf 
Jahre ab dem Datum der Bewilligung begrenzt .

7 .2 Die Zusammensetzung der OG und der genehmigte Ak-
tionsplan sind verbindlich . 
Änderungen sind vor der Umsetzung mit der Bewilligungs-
behörde abzustimmen und von dieser zu genehmigen .

7 .3 Die Zuwendungsempfänger stimmen generell der Erfas-
sung, Verarbeitung und Veröffentlichung personenbe-
zogener Daten im Rahmen einer EIP-Datenbank zu und 
erklären dies mit der dem Antrag beigefügten Einwilli-
gungserklärung . 
Die  Verwaltung beziehungsweise beauftragte Dritte kön-
nen Zwischen- und Endergebnisse der geförderten Vor-
haben innerhalb der bestehenden EIP-Netzwerke bekannt 
machen .

7 .4 Im Fall eines Abbruchs beziehungsweise einer Einstel-
lung der Arbeit der OG oder des innovativen Vorhabens 
beziehungsweise des Aktionsplans besteht eine umgehen-
de Mitteilungspflicht an die Bewilligungsbehörde sowie 
eine Pflicht zur Dokumentation und Evaluierung der Er-
gebnisse . Darüber hinaus ist die  Vorlage einer Begrün-
dung für den Abbruch beziehungsweise die Einstellung 
der Zusammenarbeit oder aller  Vorhaben des Aktions-
plans erforderlich . Über eine Rückforderung entscheidet 
die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen . 
Die Zweckbindungsfristen nach Teil III Nr . 2 bleiben un-
berührt .

7 .5 Assoziierte Partner einer OG verpflichten sich schrift-
lich, einen Beitrag zur Umsetzung des Vorhabens zu leis-
ten und sind diesbezüglich den Mitgliedern gleichgestellt . 
Ihre Leistungen rechnen Sie gegenüber der OG per Rech-
nung ab .

B. Zusammenarbeit im Rahmen kurzer  Versorgungsketten 
und lokaler Märkte

1. Zweck der Förderung
Ziel der Förderung ist die Unterstützung horizontaler und vertika-
ler Zusammenarbeit zwischen Akteuren der  Versorgungskette zur 
Schaffung und Entwicklung kurzer  Versorgungsketten und lokaler 
Märkte im Sinne dieser Richtlinien . 
Die Förderung zielt darauf ab
 – durch Zusammenarbeit die Erzeugung, Verarbeitung und 

Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse besser an die 
Erfordernisse des Marktes und einer nachhaltigen Entwick-
lung anzupassen, 

 – innovative Ansätze umzusetzen,
 – Versorgungsketten und die nachhaltige  Versorgung mit Le-

bens-, Futtermitteln und Biomaterialien effizienter zu ma-
chen und 

 – einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz sowie eine An-
passung an den Klimawandel zu leisten sowie

 – die regionale Zusammenarbeit zu stärken und damit zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Beteiligten im Markt beizutragen .

2. Gegenstand der Förderung

2 .1 Erstellung von Konzepten für die Zusammenarbeit, 
Durchführbarkeitsstudien und eines Aktionsplans .

2 .2 Laufende Ausgaben der Zusammenarbeit . 
2 .3 Auf die Entwicklung kurzer  Versorgungsketten und/oder 

lokaler Märkte bezogene Absatzförderungsmaßnahmen in 
einem lokalen Rahmen .

3.  Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden Kooperationen von natürlichen und juristischen 
Personen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie Forschungs- 
und Versuchseinrichtungen .
Gefördert werden können auch einzelne Mitglieder einer Koopera-
tion als Projektträger, die mit den übrigen Kooperationspartnern 
durch einen Kooperationsvertrag verbunden sind . 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

4 .1 Eine Kooperation muss aus mindestens zwei Mitgliedern 
bestehen, davon mindestens ein Unternehmen der land-
wirtschaftlichen Primärproduktion . 
Es muss sich um eine Neugründung handeln . 
Eine Kooperation kann nur einmal für ein bestimmtes 
Vorhaben gefördert werden . 

4 .2 Die Rechtsform für die Kooperation ist frei wählbar . 
Die Mitglieder einer Kooperation haben ihre Beziehun-
gen zueinander in einem Kooperationsvertrag zu regeln, 
inklusive Benennung von einem hauptverantwortlichen 
Vorhabens Träger, von Rechten und Pflichten, Dauer der 
Zusammenarbeit, Regelungen im Streitfall und Verwer-
tung entstehender Rechte . 

4 .3 Die Kooperation führt ein definiertes Vorhaben durch, 
das zum Zeitpunkt der Antragstellung hinreichend kon-
kretisiert ist . Hierzu ist von der Kooperation ein Aktions-
plan aufzustellen, der Mindestanforderungen beinhaltet .
Der Plan muss eine Beschreibung des Vorhabens, des zu 
erwartenden Ergebnisses und des Beitrages zur Unter-
stützung der horizontalen und/oder vertikalen Zusam-
menarbeit zwischen den Akteuren der  Versorgungskette 
zur Schaffung und Entwicklung kurzer  Versorgungsket-
ten und lokaler Märkte enthalten . 

4 .4 Geförderte  Vorhaben müssen in Hessen durchgeführt 
werden . 

5.  Art und Höhe der Zuwendungen 

5 .1 Zuwendungsart
Die Zuwendungen werden im Rahmen einer Projektförderung als 
nicht rückzahlbare Zuschüsse in Form einer Anteilsfinanzierung 
gewährt .
5 .2 Zuwendungsfähige Ausgaben und Höhe der Zuwendungen

Hierzu zählen: 
a) Personalausgaben für die Mitglieder einer Koopera-

tion nach Teil III Nr . 8 .8 in Verbindung mit den Anla-
gen zu diesen Richtlinien,

b) angemessene Reisekosten für die Mitglieder einer Ko-
operation nach Teil III Nr . 8 .9, 

c) Beratungs- und Dienstleistungen, zum Beispiel in Be-
zug auf die Erstellung von Konzepten, Studien, Ana-
lysen,

d) Ausgaben für allgemeine Geschäftsausgaben,
e) vorhabenbezogene Sachausgaben,
f) angemessene Ausgaben für Aufwandsentschädigun-

gen und Nutzungskosten, die bei der Umsetzung von 
Vorhaben einer Kooperation entstanden sind und 
nachgewiesen werden,

g) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Ver-
anstaltungs- und Schulungsausgaben,

h) Ausgaben, die der Kooperation im Rahmen der Netz-
werktätigkeit entstehen sowie Ausgaben für eine ko-
operationsübergreifende Zusammenarbeit,

i) Ausgaben für die Erstellung des Aktionsplans und ge-
gebenenfalls spätere Anpassungen,

j) sonstige Ausgaben, die zur Umsetzung von Absatzför-
derungsmaßnahmen nach Teil II Abschnitt B Nr . 2 .3 
notwendig sind .

5 .3 Der Fördersatz beträgt 50 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben . 
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5 .4 Der Gesamtbetrag der gewährten Zuwendungen nach 
Teil II Abschnitt B Nr . 5 .2 darf insgesamt 200 .000 EUR 
nicht überschreiten .

5 .5 Die Förderung für den Geschäftsbetrieb der Kooperation 
und das von ihr durchgeführte  Vorhaben ist auf maximal 
fünf Jahre ab dem Datum der Bewilligung begrenzt .

5 .6 Förderausschluss
 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

a) Investitionen in Sachvermögen,
b) Umsatzsteuer,
c) Unbare Eigenleistungen,
d) Anmeldung von Patenten,
e) Leasing,
f) Ersatzbeschaffungen, Zinsen und Finanzierungsaus-

gaben,
g) Ausgaben, die nicht der Tätigkeit der Kooperation die-

nen .

6.  Antragsverfahren 
Siehe Teil III Nr . 1 .

7.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
Die Aufstellung von kurzen Lieferketten und die Entwicklung von 
lokalen Märkten beziehen sich grundsätzlich auf alle Qualitäts-
erzeugnisse im Sinne von Art . 16 Abs . 1 Buchst . a) und b) der  VO 
(EU) Nr . 1305/2013 . 
Die  Vorhaben tragen dazu bei, dass die Produkte in einem zuneh-
mend schwierigeren Wettbewerbsumfeld besser vermarktet werden 
und durch kürzere Wege zum Endverbraucher ein maßgeblicher Bei-
trag zum Klimaschutz und zur Ressourceneffizienz geleistet wird . 
Sofern sich Vorhaben zur Absatzförderung auf kurze  Versorgungs-
ketten beziehen, entspricht „lokal“ dem Absatzgebiet der kurzen 
Versorgungskette . 
Sofern sich Vorhaben zur Absatzförderung auf lokale Märkte (auch 
in Verbindung mit kurzen Versorgungsketten) bezieht, entspricht 
„lokal“ der Abgrenzung der lokalen Märkte . 
Maßnahmen zur Absatzförderung müssen sich immer auch auf die 
kurze  Versorgungskette oder den lokalen Markt beziehen, nicht nur 
auf begrenzte einzelne Produkte . Das heißt jede geförderte  Ver-
marktungsaktivität soll den potenziellen Kunden darauf aufmerk-
sam machen, dass die betreffende kurze  Versorgungskette oder der 
lokale Markt existiert und kommuniziert die  Vorteile des Einkau-
fens auf diese Weise .

C. Zusammenarbeit in Bezug auf die Unterstützung von 
Aktionen zur Minderung oder Anpassung an den  
Klimawandel

1. Zweck der Förderung
Ziel der Förderung ist es durch gemeinsame Aktionen zur Minde-
rung oder Eindämmung des Klimawandels beizutragen oder An-
passungen an den Klimawandel vorzunehmen . Dies soll durch die 
Umsetzung innovativer Ansätze erreicht werden . 
Diese Teilmaßnahme soll zur Entwicklung und/oder Umsetzung von 
gemeinsamen Konzepten für ökologische  Verfahren zum Schutz der 
Biologischen Vielfalt beitragen und hierdurch auch das übergreifen-
de Ziel Umweltschutz unterstützen . Hierdurch soll der Erreichung 
der Klimaschutzziele nähergekommen werden .

2. Gegenstand der Förderung 
2 .1 Erstellung von Konzepten für die Zusammenarbeit, 

Durchführbarkeitsstudien und eines Aktionsplans .
2 .2 Laufende Ausgaben der Zusammenarbeit . 

3. Zuwendungsempfänger
Gefördert werden Kooperationen von
 – Landbewirtschaftern,
 – Forschungs- und Versuchseinrichtungen,
 – Verbänden und Vereinen .

Mitglieder einer Kooperation können darüber hinaus sein: 
 – Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
 – Unternehmen oder andere Akteure im Agrar-und Forst-

sektor und in der Nahrungsmittelkette,
 – Bildungsträger,
 – Tourismusanbieter im ländlichen Raum .

Gefördert werden können auch einzelne Mitglieder einer Koopera-
tion als Projektträger, die mit den übrigen Kooperationspartnern 
durch einen Kooperationsvertrag verbunden sind . 

4. Zuwendungsvoraussetzungen
4 .1 Eine Kooperation muss aus mindestens zwei Mitgliedern 

bestehen . 
 Es muss sich um eine Neugründung handeln .
 Eine Kooperation kann nur einmal für ein bestimmtes 

Vorhaben gefördert werden . 
4 .2 Die Rechtsform für die Kooperation ist frei wählbar . 
 Die Mitglieder einer Kooperation haben ihre Beziehun-

gen zueinander in einem Kooperationsvertrag zu regeln, 
inklusive Benennung von einem hauptverantwortlichen 
Vorhabens Träger, von Rechten und Pflichten, Dauer der 
Zusammenarbeit, Regelungen im Streitfall und Verwer-
tung entstehender Rechte . 

4 .3 Die Kooperation führt ein definiertes Vorhaben durch, 
das zum Zeitpunkt der Antragstellung hinreichend kon-
kretisiert ist . Hierzu ist von der Kooperation ein Aktions-
plan aufzustellen, der Mindestanforderungen beinhaltet .

 Der Plan muss eine Beschreibung des Vorhabens, des zu 
erwartenden Ergebnisses und des Beitrages zur Unter-
stützung von Aktionen zur Minderung oder Eindämmung 
des Klimawandels oder Anpassungen an den Klimawan-
del enthalten . 

4 .4 Geförderte  Vorhaben müssen in Hessen durchgeführt 
werden . 

5. Art und Höhe der Zuwendungen
5 .1 Zuwendungsart
 Die Zuwendungen werden im Rahmen einer Projektförde-

rung als nicht rückzahlbare Zuschüsse in Form einer An-
teilfinanzierung gewährt .

5 .2 Zuwendungsfähige Ausgaben und Höhe der Zuwendungen
Hierzu zählen: 
a) Personalausgaben für die Mitglieder einer Koopera-

tion nach Teil III Nr . 8 .8 in Verbindung mit den Anla-
gen zu diesen Richtlinien,

b) angemessene Reisekosten für die Mitglieder einer Ko-
operation nach Teil III Nr . 8 .9, 

c) Beratungs- und Dienstleistungen, zum Beispiel in Be-
zug auf die Erstellung von Konzepten, Studien, Ana-
lysen,

d) Ausgaben für allgemeine Geschäftsausgaben,
e) vorhabenbezogene Sachausgaben,
f) angemessene Ausgaben für Aufwandsentschädigun-

gen und Nutzungskosten, die bei der Umsetzung von 
Vorhaben einer Kooperation entstanden sind und 
nachgewiesen werden,

g) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Ver-
anstaltungs- und Schulungsausgaben,

h) Ausgaben, die der Kooperation im Rahmen der Netz-
werktätigkeit entstehen sowie Ausgaben für eine ko-
operationsübergreifende Zusammenarbeit,

i) Ausgaben für die Erstellung des Aktionsplans und ge-
gebenenfalls spätere Anpassungen .

5 .3 Der Fördersatz beträgt 50 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben . 

5 .4 Der Gesamtbetrag der gewährten Zuwendungen nach 
Teil II Abschnitt C Nr . 5 .2 darf 200 .000 Euro nicht über-
schreiten .

5 .5 Die Förderung für den Geschäftsbetrieb der Kooperation 
und das von ihr durchgeführte  Vorhaben ist auf maximal 
fünf Jahre ab dem Datum der Bewilligung begrenzt .

5 .6 Förderausschluss
Von der Förderung sind ausgeschlossen:
a) Investitionen in Sachvermögen,
b) Umsatzsteuer, 
c) Unbare Eigenleistungen,
d) Anmeldung von Patenten,
e) Leasing,
f) Ersatzbeschaffungen, Zinsen und Finanzierungsausga-

ben,
g) Ausgaben, die nicht der Tätigkeit der Kooperation die-

nen .

6. Antragsverfahren 
Siehe Teil III Nr . 1 .

7.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
–



Nr . 41 Staatsanzeiger für das Land Hessen – 8 . Oktober 2018 Seite 1169

D. Zusammenarbeit in Bezug auf die Unterstützung von  
lokalen Strategien, die nicht unter die von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen  
Entwicklung fallen 

1.  Zweck der Förderung
Die Förderung zielt darauf ab, Entwicklungsprozesse zu initiieren, 
zu organisieren und entsprechende  Vorhaben umzusetzen . 
Hierzu zählen im Rahmen der Unterstützung von lokalen Strategien 
außerhalb der Umsetzung von CLLD1 oder LEADER u .a . 
 – die Entwicklung von Konzepten zur Erreichung der Ziele in 

den Regionen,
 – die Unterstützung von Personal- und Sachausgaben sowie 

Drittleistungen zur fachlichen Umsetzung der Konzepte,
 – Maßnahmen zur Sensibilisierung der Begünstigten in Koope-

rationen mit Stakeholdern aus den Regionen im Hinblick auf 
die Aktivierung von Entwicklungsprozessen,

 – Wettbewerbe und erste Umsetzungsschritte zur Schaffung 
von innovativen Geschäftsmodellen . 

Die Unterstützung soll der noch wirksameren Vernetzung und 
Unterstützung von Akteuren der ländlichen Entwicklung dienen, 
um erfolgreich Strategien lokaler Entwicklung zu erarbeiten be-
ziehungsweise Chancen von Wirtschaftsakteuren durch Synergien 
und der In-Wert-Setzung ländlicher Regionen zu entwickeln und 
wahrzunehmen .

2.  Gegenstand der Förderung
2 .1 Erstellung von Konzepten für die Zusammenarbeit, 

Durchführbarkeitsstudien und eines Aktionsplans .
2 .2 Laufende Ausgaben der Zusammenarbeit . 

3.  Zuwendungsempfänger 
Gefördert werden Kooperationen von
 – Öffentlichen kommunalen Trägern,
 – Öffentlichen nicht-kommunalen Trägern,
 – Natürlichen Personen sowie juristischen Personen des priva-

ten Rechts,
 – Öffentlichen nicht-kommunalen und privaten Trägern von 

Vorhaben der öffentlichen Daseinsvorsorge . 
Gefördert werden können auch einzelne Mitglieder einer Koopera-
tion als Projektträger, die mit den übrigen Kooperationspartnern 
durch einen Kooperationsvertrag verbunden sind . 

4.  Zuwendungsvoraussetzungen 
4 .1 Eine Kooperation muss aus mindestens zwei Mitgliedern 

bestehen . 
 Es muss sich um eine Neugründung handeln .
 Eine Kooperation kann nur einmal für ein bestimmtes 

Vorhaben gefördert werden .
4 .2 Die Rechtsform für die Kooperation ist frei wählbar . 
 Die Mitglieder einer Kooperation haben ihre Beziehun-

gen zueinander in einem Kooperationsvertrag zu regeln, 
inklusive Benennung von einem hauptverantwortlichen 
Vorhabens Träger, von Rechten und Pflichten, Dauer der 
Zusammenarbeit, Regelungen im Streitfall und Verwer-
tung entstehender Rechte . 

4 .3 Die Kooperation führt ein definiertes Vorhaben durch, 
das zum Zeitpunkt der Antragstellung hinreichend kon-
kretisiert ist . Hierzu ist von der Kooperation ein Aktions-
plan aufzustellen, der Mindestanforderungen beinhaltet . 

 Teil des Aktionsplans ist die  Vorlage einer oder mehre-
rer positiver Stellungnahme(n) betroffener anderer an-
erkannter lokaler oder regionaler Entwicklungsinitiati-
ven zu dem Vorhaben, dass dieses in den Kontext des oder 
der entsprechenden Konzepte(s) passt .

4 .4 Geförderte  Vorhaben müssen in Hessen durchgeführt 
werden . 

5.  Art und Höhe der Zuwendungen 
5 .1 Zuwendungsart
 Die Zuwendungen werden im Rahmen einer Projektförde-

rung als nicht rückzahlbare Zuschüsse in Form einer An-
teilfinanzierung gewährt .

1 Nach Art . 32 VO (EU) Nr . 1303/2015 (ESI-Verordnung): Community 
Led Local Development (Von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung)

5 .2 Zuwendungsfähige Ausgaben und Höhe der Zuwendungen
Hierzu zählen: 
a) Personalausgaben für die Mitglieder einer Koopera-

tion nach Teil III Nr . 8 .8 in Verbindung mit den Anla-
gen zu diesen Richtlinien,

b) angemessene Reisekosten für die Mitglieder einer Ko-
operation nach Teil III Nr . 8 .9, 

c) Beratungs- und Dienstleistungen, zum Beispiel in Be-
zug auf die Erstellung von Konzepten, Studien, Ana-
lysen,

d) Ausgaben für allgemeine Geschäftsausgaben,
e) vorhabenbezogene Sachausgaben,
f) angemessene Ausgaben für Aufwandsentschädigun-

gen und Nutzungskosten, die bei der Umsetzung von 
Vorhaben einer Kooperation entstanden sind und 
nachgewiesen werden,

g) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Ver-
anstaltungs- und Schulungsausgaben,

h) Ausgaben, die der Kooperation im Rahmen der Netz-
werktätigkeit entstehen sowie Ausgaben für eine ko-
operationsübergreifende Zusammenarbeit,

i) Ausgaben für die Erstellung des Aktionsplans und ge-
gebenenfalls spätere Anpassungen .

5 .3 Der Fördersatz beträgt 50 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben .

5 .4 Der Gesamtbetrag der gewährten Zuwendungen nach 
Teil II Abschnitt D Nr . 5 .2 darf 200 .000 Euro nicht über-
schreiten . 

5 .5 Die Förderung für den Geschäftsbetrieb der Kooperation 
und das von ihr durchgeführte  Vorhaben ist auf maximal 
fünf Jahre ab dem Datum der Bewilligung begrenzt .

5 .6 Förderausschluss:
Von der Förderung sind ausgeschlossen:
a) Investitionen in Sachvermögen,
b) Umsatzsteuer 
c) Unbare Eigenleistungen,
d) Anmeldung von Patenten,
e) Leasing,
f) Ersatzbeschaffungen, Zinsen und Finanzierungsausga-

ben,
g) Ausgaben, die nicht der Tätigkeit der Kooperation die-

nen .

6.  Antragsverfahren
Siehe Teil III Nr . 1 .

7.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen
– 

Teil III 
Allgemeine Bestimmungen

1. Verfahrensvorschriften
1 .1 Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsemp-

fänger hat vor Beginn des Vorhabens einen schriftlichen 
Antrag auf Gewährung der Förderung bei der zuständi-
gen Bewilligungsbehörde zu stellen . 

 Es ist der amtliche  Vordruck zu verwenden .
 Der Antrag muss insbesondere folgende Angaben enthalten:
 Name der Antragstellerin oder des Antragstellers und 

– soweit zutreffend – Angaben zur Größe des Unterneh-
mens, Beschreibung des Vorhabens oder der Tätigkeit, 
einschließlich Angaben zum Standort sowie zum Zeit-
punkt des Beginns und zum Zeitpunkt des Abschlusses 
des Vorhabens, Angaben zur Höhe des für die Durchfüh-
rung des Vorhabens beziehungsweise der Tätigkeit be-
nötigten Beihilfebetrags, Aufstellung der förderfähigen 
Ausgaben .

1 .2 Bewilligungsbehörde ist das Regierungspräsidium Gie-
ßen, Abteilung Landwirtschaft, Schanzenfeldstraße 8, 
35578 Wetzlar .

1 .3 Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen: 
 – Aktionsplan,
 – Kooperationsvertrag .

 Bei Bedarf kann die Bewilligungsbehörde weitere Unter-
lagen von der Antragstellerin oder dem Antragsteller an-
fordern .
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1 .5 Das Vorhaben muss innerhalb der Förderperiode 1 . Ja-
nuar 2014 bis 31 . Dezember 2020 beantragt und bewilligt 
werden .

1 .6 Änderungen sind der Bewilligungsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen .

2. Zweckbindungsfrist 
Im Fall der Förderung von produktiven Investitionen nach Teil II 
Abschnitt A Nr . 2 .2 .2 erfolgt diese unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs für den Fall, dass die geförderten Bauten, baulichen Anlagen 
und die hierfür erforderliche baugebundene Technik, Maschinen, 
technische Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes 
von fünf Jahren nach der Abschlusszahlung an die Zuwendungs-
empfängerin oder den Zuwendungsempfänger veräußert, verpach-
tet oder nicht mehr dem Zweck der Förderung entsprechend ver-
wendet werden soweit nicht nach den Bestimmungen für staatliche 
Beihilfen ein längerer Zeitraum festgelegt ist . 
Zur Sicherstellung der Einhaltung der Zweckbindung in den vor-
genannten Zeiträumen sind seitens der Zuwendungsempfänger ent-
sprechende Regelungen im Kooperationsvertrag zu treffen .

3 Behandlung von Fördermitteln
3 .1 Die Fördermittel sind zweckgebunden . Der Anspruch auf 

Auszahlung der Mittel darf nicht abgetreten und verpfän-
det werden . 

3 .2 Der teilweise oder vollständige Widerruf der Mittel ist vor-
zubehalten für den Fall, dass 
a) wesentlich vom Förderantrag abgewichen worden ist,
b) die Zweckbindungsfristen nicht eingehalten werden.

3 .3 Wenn ein Innovationsvorhaben einer OG 
 – nicht vollständig umgesetzt wird, 
 – die Investition örtlich verlagert wird, 
 – die vorgesehenen Mitglieder der OG nicht mehr als 

Nutzer der Investitionsmaßnahme zu berücksichtigen 
sind oder

 – innerhalb von fünf Jahren nach der Endauszahlung 
vollständig verändert wird

 muss die nicht zweckentsprechend genutzte Förderung 
zurückgezahlt werden .

 Ansonsten gilt die Regelung nach Teil II Abschnitt A 
Nr . 7 .4 .

3 .4 Soweit ein Vorhaben nicht umsetzbar beziehungswei-
se nicht beendet werden kann, ist unter den Vorausset-
zungen des § 48 HVwVfG ein Verzicht auf einen Widerruf 
möglich . In diesen Fällen findet Nr . 8 .2 .3 der ANBest-P 
und ANBest-GK keine Anwendung .

4. Transparenz
Die Transparenzvorschriften der Europäischen Union nach 
Art . 111 ff . der  Verordnung (EU) Nr . 1306/2013 sind zu beachten . 
Dies bedeutet, dass vom zuständigen Fachministerium mindestens 
die folgenden Daten veröffentlicht werden: 
 – Name der Zuwendungsempfänger, 
 – Datum des Zuwendungsbescheides, 
 – Bezeichnung des Vorhabens, 
 – Bereitgestellte öffentliche Mittel . 

Die Zuwendungsempfänger haben einzuwilligen, dass die  Verwal-
tung gegebenenfalls weitere, mit der Förderung in Zusammenhang 
stehende oder für die Erteilung der Förderung relevante Angaben 
und Daten der Fördermittelempfänger – auch nachträglich – ver-
öffentlichen darf . 

5. Publizität
Nach Art . 13 der  Verordnung (EU) Nr . 808/2014 (ELER-Durchfüh-
rungsverordnung) in Verbindung mit Anhang III sind durch die Zu-
wendungsempfänger die entsprechenden Informations- und Publi-
zitätsvorschriften einzuhalten .
Einzelheiten sind in dem Merkblatt „Informations- und Publizitäts-
vorschriften“ für Antragsteller für im Rahmen des Entwicklungs-
plans für den ländlichen Raum des Landes Hessen (EPLR 2014 bis 
2020) geförderte  Vorhaben“ in der jeweils geltenden Fassung ent-
halten, das mit dem Antrag zur  Verfügung gestellt wird .

6. Evaluierung und Berichtspflichten
Das Land Hessen stellt auf der Grundlage von Art . 76 der ELER-
Verordnung im Zuge der Durchführung der Förderung sicher, dass 
die für eine Evaluierung erforderlichen Daten erhoben werden kön-
nen . 
Die Zuwendungsempfänger haben sich bereit zu erklären, im erfor-
derlichen Umfang betriebliche Daten beziehungsweise Förderdaten 

zu Auswertungszwecken zur  Verfügung zu stellen und hierzu gege-
benenfalls Zugang zum geförderten Unternehmen zu ermöglichen .
Über den Fortschritt des Vorhabens sind der Bewilligungsstelle 
jährliche Zwischenberichte und zum Abschluss des Vorhabens ein 
Abschlussbericht vorzulegen . 

7. Kontrollen und Sanktionen
Die Kontrollen sowie die Anwendung von Sanktionen werden nach 
den Bestimmungen der  Verordnung (EU) Nr . 1306/2013 (Horizon-
tale  Verordnung) und den dazu erlassenen Durchführungsverord-
nungen beziehungsweise Delegierten Verordnungen durchgeführt . 
Diese sind in den Antrags- beziehungsweise Bewilligungsunterla-
gen enthalten . Die Prüfungsrechte der Bewilligungsbehörde, des 
Hessischen und des Europäischen Rechnungshofes sowie deren Be-
auftragte bleiben hiervon unberührt .

8. Allgemeine Grundsätze
8 .1 Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förderpro-

gramme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig nach 
diesen Richtlinien gefördert werden .

 Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftlichen 
Rentenbank oder der Förderbanken der Länder ist mög-
lich, sofern und soweit hierbei die beihilferechtlichen 
Förderhöchstgrenzen nicht überschritten werden .

 Im Fall der Förderung nach Abschnitt A dieser Richtli-
nien findet vor dem Auswahlverfahren eine Regelabfrage 
zu den eingereichten Anträgen bei der EIP-Vernetzungs-
stelle des Bundes (Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung – BLE) statt .

8 .2 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung be-
steht nicht . Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehör-
de aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der zur  Verfügung stehenden Haushaltsmittel .

8 .3 Nach Art . 49 der ELER-Verordnung werden auf der 
Grundlage ermittelter Handlungsbedarfe und Ziele Kri-
terien zur Auswahl von Vorhaben festgelegt, um eine 
zielgerichtete Umsetzung der Förderung sicherzustellen 
sowie das Antragsvolumen und die zur  Verfügung stehen-
den Mittel aufeinander abzustimmen . 

 Im Zuge der Auswahl von Vorhaben wird sichergestellt, 
dass keine negativen Umweltwirkungen entstehen .

8 .4 . Im Rahmen der Förderung von Innovationen und Zusam-
menarbeit teilnehmende Unternehmen können nur geför-
dert werden, wenn sie nicht größer als KMU sind .

8 .5 Das gegebenenfalls zur Koordinierung des Vorhabens ein-
gestellte oder abgestellte Personal muss eine entsprechen-
de fachliche Qualifikation vorweisen .

8 .6 Nicht gefördert werden können Unternehmen als Mitglie-
der einer OG oder im Rahmen der Zusammenarbeit, die 
einer Rückforderungsanordnung aufgrund einer früheren 
Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Rechts-
widrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem 
Gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet haben .

8 .7 Unternehmen als Mitglieder einer OG oder im Rahmen 
der Zusammenarbeit, die die  Voraussetzungen der Defi-
nition eines Unternehmens in Schwierigkeiten nach den 
Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten erfüllen, sind von der Förderung ausge-
schlossen .

8 .8 Werden Personalausgaben geltend gemacht, so werden als 
zuwendungsfähige Ausgaben Pauschalen angesetzt . Ein-
zelheiten zur Bemessung sind in den Anlagen zu diesen 
Richtlinien geregelt .

 Personalausgaben von assoziierten Mitgliedern, die der 
OG oder Kooperation in Rechnung gestellt werden, sind 
maximal bis zur Höhe der Bemessung nach den Anlagen 
zu diesen Richtlinien förderfähig .

8 .9 Reisekosten sind dann angemessen, wenn sie nach dem 
Hessischen Reisekostengesetz (HRKG) abgerechnet wer-
den .

8 .10 Zuwendungen dürfen nur für solche  Vorhaben bewilligt 
werden, die vor Antragstellung noch nicht begonnen wor-
den sind .

 Als Beginn des Vorhabens gilt die erste rechtliche  Ver-
pflichtung zur Bestellung von Ausrüstung oder Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen oder eine andere  Ver-
pflichtung, die das Vorhaben unumkehrbar macht . 

 Nicht als Beginn gelten Vorarbeiten, wie die Einholung 
von Genehmigungen, die Erstellung von Durchführbar-
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keitsstudien, Architekten- und Ingenieurleistungen, es sei 
denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung .

 Die angemessenen Ausgaben zur Erstellung des Aktions-
planes, der  Voraussetzung für die spätere Förderung eines 
Vorhabens ist, sind als Vorarbeiten förderfähig, wenn ihre 
Entstehung nicht länger als zwölf Monate vor der Bewil-
ligung zurückliegt .

8 .11 Eine OG kann nur für ein Innovationsvorhaben bezie-
hungsweise eine Kooperation nur für ein Vorhaben geför-
dert werden . Werden von der OG oder der Kooperation 
andere Tätigkeiten ausgeübt beziehungsweise Aufgaben 
wahrgenommen, ist eine Abgrenzung zu dem Innova-
tionsvorhaben beziehungsweise  Vorhaben einer Koope-
ration notwendig und die Zustimmung der Bewilligungs-
behörde für die Erweiterung der Tätigkeit nach Vorlage 
aller relevanten Unterlagen vor Umsetzung einzuholen .

8 .12 Durch die Durchführung eines Vorhabens einer OG be-
ziehungsweise einer Kooperation erzielte Einnahmen sind 
von den zuwendungsfähigen Ausgaben abzuziehen .

 Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen und Pro-
dukten, aus Dienstleistungen oder sonstigen wirtschaftli-
chen Tätigkeiten, die im Rahmen des Vorhabens einer OG 
beziehungsweise einer Kooperation erzielt werden, sind 
dann auf die Zuwendung anzurechnen, wenn sie aus einer 
nachhaltigen oder dauerhaften wirtschaftlichen Tätigkeit 
während des Bewilligungszeitraums resultieren . Testver-
käufe und Probelieferungen fallen nicht hierunter .

 Ist die wirtschaftliche Tätigkeit unabhängig von dem Vor-
haben beziehungsweise nicht mehr mit dem Vorhaben ver-
bunden und uneingeschränkt von der weiteren Umsetzung 
des Vorhabens abzugrenzen, kann die Bewilligungsbehör-
de die Genehmigung zur Umsetzung der Tätigkeit erteilen .

 Erzielt ein Mitglied einer OG beziehungsweise einer Ko-
operation oder die OG beziehungsweise die Koopera-
tion selbst Einnahmen aus dem Verkauf, Dienstleistun-
gen oder sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeiten, zu deren 
Entstehungskosten eine Zuwendung gewährt worden ist, 
muss eine Gewinnabschöpfung vorgenommen und auf die 
Beihilfe angerechnet werden . 

8 .13 Für die Bewilligung, die Auszahlung der Zuwendung, 
den Nachweis der  Verwendung, die Prüfung des Verwen-
dungsnachweises, gegebenenfalls die Rücknahme oder 
den Widerruf des Zuwendungsbescheides, die Erstattung 
der gewährten Zuwendung und die  Verzinsung gelten 
die Art . 27 und 28 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr . 908/2014, die §§ 48 bis 49a HVwVfG, der § 44 LHO und 
die hierzu erlassenen VV, die Bestimmungen des Hessi-
schen Verwaltungskostengesetzes (HVwKostG) in der 
jeweils gültigen Fassung, soweit nicht in diesen Förder-
richtlinien Abweichungen zugelassen sind . 

 Hierbei sind in ihrer jeweils gültigen Fassung insbeson-
dere zu beachten:
 – die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-

gen zur Projektförderung (ANBest-P), Anlage 2 zu den 
VV Nr . 5 .1 zu § 44 LHO,

 – die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften 
und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften 
(ANBest-GK), Anlage 3 zu den VV Nr . 5 .1 zu § 44 LHO,

 – der Gemeinsame Runderlass zum Öffentlichen Auf-
tragswesen (Vergabeerlass) .

 Die ANBest-P und ANBest-GK sind zum Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides zu erklären .

 Bei der Erteilung von Aufträgen sind die LHO sowie die 
jeweiligen Abschnitte 1 der  Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen (VOB/A) und der  Vergabe- und 
Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) nach Maßgabe 
der Nr . 3 .1 Abs . 1 der ANBest-P und ANBest-GK zu be-
achten . In diesem Fall sind darüber hinaus die Regelun-
gen des Gemeinsamen Runderlasses betreffend Öffentli-
ches Auftragswesen in der jeweils geltenden Fassung zum 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu erklären .

 Die  Verpflichtung öffentlicher Auftraggeber zur Anwen-
dung des Vergaberechts, insbesondere des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, des Hessischen Vergabe- 

und Tariftreuegesetzes, der  Vergabeverordnung, der Ab-
schnitte 2 der  VOB/A und VOL/A sowie der  Vergabe- und 
Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), 
bleibt unberührt . Soweit die  Vergabe- und Vertragsord-
nungen oder der Gemeinsame Runderlass den für das je-
weilige  Vergabeverfahren geltenden Regelungen des Hes-
sischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes widersprechen, 
gilt abweichend von Nr . 3 .1 Abs . 1 der ANBest-GK das 
Hessische  Vergabe- und Tariftreuegesetz .

 Abweichend von Nummer 3 .1 Abs . 1 ANBest-P kann im 
Fall von Vorhaben privater Projektträger nach Teil II Ab-
schnitt A Nr . 2 .2 .2, die nicht öffentliche Auftraggeber im 
Sinne von § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) sind und die mit einem Fördersatz von ma-
ximal 50 Prozent gefördert werden, die Auftragsvergabe 
durch Anforderung von mindestens drei Angeboten mit 
der Möglichkeit der Nachverhandlung an fachkundige 
und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerblichen Ge-
sichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen vergeben 
werden .

 Vorgreifliches EU-Recht bleibt in allen Fällen unberührt 
(siehe Gemeinsamer Runderlass betreffend Öffentliches 
Auftragswesen in der jeweils geltenden Fassung) .

 Die  Vergabeverfahren sind ausführlich und nachvollzieh-
bar zu dokumentieren (Abbildung des gesamten Beschaf-
fungsverfahrens, Vergabevermerk) .

 Alle Bekanntmachungen nach nationalem oder EU-Verga-
berecht sind in der Hessischen Ausschreibungsdatenbank 
(HAD) bei der Auftragsberatungsstelle Hessen e .V ., Bier-
stadter Straße 9, 65189 Wiesbaden, Tel: 0611-974 588-0, 
Internet: www .had .de zu veröffentlichen (Pflichtbekannt-
machung) .

8 .14 Die Angaben zum Antrag sind subventionserheblich im 
Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § 2 des Subven-
tionsgesetzes und des Hessischen Subventionsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung .

8 .15 Abweichende Regelungen von diesen Richtlinien können 
in Ausnahmefällen mit vorheriger Zustimmung des Hes-
sischen Ministeriums der Finanzen genehmigt werden .

8 .16 Die Rücknahme und der Widerruf (auch teilweise) von Be-
scheiden sind nach § 4 Abs . 4 HVwKostG kostenpflichtig, 
sofern diese auf Gründen beruhen, die die Zuwendungs-
empfängerin oder der Zuwendungsempfänger zu vertre-
ten hat .

9. Beihilferechtliche Einordnung
Die Förderung erfolgt beihilferechtlich auf der Grundlage der Rah-
menregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im 
Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014 bis 2020 
(Abl . 2014/C 204), Abschnitte 1 .1 .11 (Beihilfen für die Zusammen-
arbeit im Agrarsektor), 2 .6 (Beihilfen für die Zusammenarbeit im 
Forstsektor) beziehungsweise 3 .10 (Beihilfen für die Zusammen-
arbeit in ländlichen Gebieten) . Die  Vorgaben der Genehmigung der 
Entscheidung der Kommission sind einzuhalten . 
Im Fall der Umsetzung von Vorhaben, die sich nicht oder nicht aus-
schließlich auf Erzeugnisse nach Anhang I des AEUV beziehen, fin-
det die  Verordnung (EU) Nr . 1407/2013 über die Anwendung der 
Art . 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union auf „De-minimis-Beihilfen“ Anwendung . 

10. Schlussbestimmungen
10 .1 Die Richtlinien treten zum 1 . Oktober 2018 in und zum 

31 . Dezember 2023 außer Kraft . 
10 .2 Sie ersetzen die bisherigen Richtlinien vom 16 . Dezem-

ber 2015 (StAnz . 2016 S . 10), die jedoch weiterhin für die 
nach diesen Richtlinien gewährten Bewilligungen an-
wendbar bleiben .

Wiesbaden, den 25 . September 2018

Hessisches Ministerium für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
VII 6 – 80o – 04 .07 .20
– Gült .-Verz . 80 – 

StAnz. 41/2018 S. 1163
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Anlage 1 zu Teil III Nr . 8 .8 RL-IZ

Bemessung von Pauschalen für Personalausgaben
1 . Wenn Personalausgaben nach diesen Richtlinien geltend ge-

macht werden, so werden für die zuwendungsfähigen Ausga-
ben Pauschalen angesetzt . Die Pauschalen gelten sowohl bei 
der Bemessung, als auch bei der Abrechnung der Zuwendung . 

2 . Die Pauschalen umfassen die Lohnzahlungen, vertragliche 
und tarifliche Zusatzleistungen sowie die Lohnnebenkos-
ten . Personalausgaben dürfen, auch wenn sie die Pauschalen 
übersteigen, nicht mehr gesondert abgerechnet werden .

3 . Das für die Förderung zuständige Fachministerium aktua-
lisiert und veröffentlicht zum 1 . Juli eines jeden Jahres auf 
seiner Homepage die auf der Grundlage der Daten des Sta-
tistischen Bundesamtes und der „Personalkostentabellen für 
die Kostenberechnungen in der  Verwaltung“ des Hessischen 
Ministeriums der Finanzen kalkulierten Monats- und Stun-
densätze für vier verschiedene Leistungsgruppen nach dem 
Muster in Anlage 2.

 Für die gesamte Laufzeit eines Vorhabens sind die Sätze an-
zuwenden, die zum Zeitpunkt der Bewilligung galten . Die 
Sätze werden im Zuwendungsbescheid festgelegt .

4 . Als zuwendungsfähige Personalausgaben werden angesetzt:
4 .1 für Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter, die bei 

der Zuwendungsempfängerin oder beim Zuwendungsemp-
fänger oder bei einem Mitglied der OG beziehungsweise Ko-
operation in Vollzeit und ausschließlich in dem geförderten 
Vorhaben tätig sind, ein Monatssatz,

4 .2 für Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter, die bei 
der Zuwendungsempfängerin oder beim Zuwendungsemp-
fänger oder bei einem Mitglied der OG beziehungsweise Ko-
operation in Teilzeit und ausschließlich in dem geförderten 
Vorhaben tätig sind, ein der Teilzeit entsprechender Anteil 
eines Monatssatzes,

4 .3 für Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter, die bei 
der Zuwendungsempfängerin oder beim Zuwendungsemp-
fänger oder bei einem Mitglied der OG beziehungsweise Ko-
operation nur teilweise in dem geförderten Vorhaben tätig 
sind, ein Stundensatz . 

5 . Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter werden an-
hand der in Anlage 2 beschriebenen vier Leistungsgruppen 
einem Monats- oder Stundensatz zugeordnet . Die Einstufung 
erfolgt anhand einer Funktionsbeschreibung für die betref-
fenden Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter im Ak-
tionsplan und durch die  Vorlage geeigneter Nachweise . 

 Nr . 1 .3 ANBest-P wird bei der Kalkulation der Pauschalsätze 
berücksichtigt .

 Selbstständige werden den entsprechenden Leistungsgrup-
pen 1 bis 4 gleichgestellt .

6 . Gefördert werden die nachgewiesenen Arbeitsmonate und 
Arbeitsstunden . 

 Für die nur teilweise in dem geförderten Projekt tätigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter werden nur Produktivarbeits-
stunden und maximal 1 .720 Stunden pro Jahr über alle aus 
öffentlichen Mitteln finanzierte Projekte anerkannt . Ist eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu mehr als 1 .720 Produk-
tivarbeitsstunden in aus öffentlichen Mitteln finanzierten 
Projekten tätig, so werden die für  Vorhaben erklärten Pro-
duktivarbeitsstunden entsprechend gekürzt . 

 Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht ausschließ-
lich im Vorhaben beschäftigt sind, kann der Nachweis der 
Arbeitszeit durch bei der Bewilligung zugelassene elek-
tronische Zeiterfassungssysteme oder durch die  Vorlage 
von Stundenzetteln erbracht werden, die von der jeweili-
gen Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und dem Hauptver-
antwortlichen einer OG beziehungsweise Kooperation zu 
unterschreiben sind . Zusätzlich erklärt der Zuwendungs-
empfänger subventionserheblich die Anzahl der monatli-
chen Produktivarbeitsstunden, die die Mitarbeiterin oder 
der Mitarbeiter in anderen aus öffentlichen Mitteln finan-
zierten Vorhaben der Zuwendungsempfänger geleistet hat, 
sowie den Stellenanteil, mit dem die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter bei dem Zuwendungsempfänger beschäftigt ist .

 Für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die bei der Zuwen-
dungsempfängerin oder bei dem Zuwendungsempfänger 
oder bei einem Mitglied der OG beziehungsweise Koopera-
tion ausschließlich im Vorhaben beschäftigt sind, muss kein 
Nachweis der Arbeitszeit erbracht werden . Stattdessen er-
klärt der Zuwendungsempfänger für jeden Monat schrift-
lich, dass die betreffende Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
ausschließlich für das Vorhaben tätig war und entsprechend 
von dem Zuwendungsempfänger entlohnt worden ist . Die Er-
klärung umfasst außerdem den Stellenanteil, mit dem die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter bei der Zuwendungsemp-
fängerin oder bei dem Zuwendungsempfänger tätig war .

 Ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in Teilzeit bei der 
Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfänger 
tätig, so sind die maximalen Jahresarbeitsstunden entspre-
chend der Teilzeit zu reduzieren .

Anlage 2 zu Teil III Nr . 8 .8 RL-IZ

MUSTER

Pauschalen für Personalausgaben nach RLIZ für Bewilligungen im Zeitraum vom 
1. Juli 20[xx] bis 30. Juni 20[xx]

Leistungsgruppe Definition Monatssatz Stundensatz

1 
Mitarbeiterinnen  

und  
Mitarbeiter in  

leitender Stellung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufsichts- und Dispositionsbefug-
nis . Hierzu zählen zum Beispiel angestellte Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer . Eingeschlossen sind auch alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in größeren Führungsbereichen Dispositions- oder Füh-
rungsaufgaben wahrnehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Tätigkeiten, die umfassende kaufmännische oder technische Fachkennt-
nisse erfordern . In der Regel werden die Fachkenntnisse durch ein Hoch-
schulstudium erworben .

[X] EUR [X] EUR

2 
Herausgehobene  

Fachkräfte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sehr schwierigen bis komplexen 
oder vielgestaltigen Tätigkeiten, für deren Ausübung in der Regel eine 
abgeschlossene Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung und 
spezielle Fachkenntnisse erforderlich sind . Die Tätigkeiten werden über-
wiegend selbstständig ausgeführt . Dazu gehören auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die in kleinen Verantwortungsbereichen gegenüber an-
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dispositions- oder Führungs-
aufgaben wahrnehmen (zum Beispiel Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter, 
Meisterinnen und Meister) .

[X] EUR [X] EUR

3 
Fachkräfte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen Fachtätigkeiten, für 
deren Ausübung in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung, zum 
Teil verbunden mit Berufserfahrung, erforderlich ist .

[X] EUR [X] EUR

4 
An und ungelernte 
Mitarbeiterinnen  

und 
Mitarbeiter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einfachen oder überwiegend ein-
fachen Tätigkeiten, für deren Ausführung keine berufliche Ausbildung 
erforderlich ist . Die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten werden 
in der Regel durch eine Anlernzeit von bis zu zwei Jahren erworben .

[X] EUR [X] EUR


